
Die EG-Verordnung
2252/2004 legt als un-
mittelbar anwendbares

Recht fest, dass künftig in
den von EU-Mitgliedstaaten
ausgestellten Reisepässen
zwei biometrische Merkma-
le des Passinhabers gespei-
chert sein müssen: Lichtbild
und Fingerabdrücke. Diese
EU-Vorgaben waren Anlass
für eine Novellierung des
Passgesetzes 1992. Die ent-
sprechende Regierungsvor-
lage wurde am 1. März
2006 vom Nationalrat  an-
genommen. Damit wird
künftig in österreichischen
Reisepässen die Speiche-
rung des Lichtbildes des
Passinhabers als primäres
biometrisches Merkmal ver-
pflichtend vorgeschrieben. 

Die von der EU bereits
vorgesehene Speicherung
der Fingerabdrücke wurde
mit dieser Gesetzesinitiative
noch nicht übernommen, da
die dazu notwendigen si-
cherheitstechnischen Festle-
gungen noch nicht endgültig
vorlagen. Die EU-Mitglied-
staaten haben nach Fixie-
rung dieser technischen
Spezifikationen bis zu 36
Monate Zeit, ihre Reisepäs-
se entsprechend auszustat-
ten. Sowohl die Bemühun-
gen der Europäischen Union
als auch die innerstaatlichen
Umsetzungsmaßnahmen
waren und sind vom Gedan-
ken getragen, Reisedoku-
mente mit den Mitteln und
Möglichkeiten der modern-
sten Technik fälschungssi-
cher zu machen und damit
einen wesentlichen Beitrag
zur Bekämpfung der organi-
sierten Kriminalität zu lei-
sten.

Form und Inhalt. Äußer-
lich unterscheidet sich der
neue Reisepass kaum vom

bisherigen. Format und Far-
be des Einbands (purpurrot)
bleiben gleich; auch der
neue Pass umfasst wieder
36 Seiten. Erst wenn man
den Pass in Händen hält,
wird die erste Veränderung
gegenüber dem alten Doku-
ment „spürbar“: Der Ein-
band ist stärker, darin ver-
borgen ist das Herzstück des
Hochsicherheitspasses – der
elektronische Datenträger
(Chip). Auf dem Chip wer-
den biometrische Daten des
Passinhabers gespeichert.
Der Chip enthält Informa-
tionen zu Namen, Geburts-
daten, Geschlecht, Licht-
bild, Staatsbürgerschaft,
ausstellender Behörde, Art
des Dokuments, Ausstel-
lungsdatum, Gültigkeitsda-
tum, die Passnummer und
die Seriennummer des Da-
tenträgers. Alle Daten mit
Ausnahme der Seriennum-

mer sind auch sichtbar im
Pass eingetragen. Sinn und
Zweck des Datenträgers ist
es, die im Dokument einge-
tragenen Daten mit den auf
dem Chip gespeicherten Da-
ten abzugleichen, um so ei-
nen doppelten Schutz vor
Fälschungen zu erreichen.
Ein Fälscher müsste nicht
nur an den äußeren Eintra-
gungen manipulieren, son-
dern zusätzlich die im Chip
gespeicherten Informationen
ändern, und zwar so, dass
diese Machenschaften unbe-
merkt bleiben. Dies ist nach
dem heutigen Stand der
Technik unmöglich.

Lichtbild. Auch hier gibt
es Neuerungen, die schon
bei der Antragstellung of-
fenkundig werden: Der An-
tragsteller benötigt nur mehr
ein Lichtbild, das bei der
Behörde eingescannt und
beim Produktionsprozess in
den Pass gedruckt wird. Das
Lichtbild muss in Bezug auf
Aufnahmemodalitäten und
Qualitätsmerkmale gewis-
sen Vorgaben entsprechen,
um einerseits darauf aufbau-
enden biometrischen Anfor-
derungen gerecht zu wer-
den, und andererseits, um
eine eindeutige Identifizie-
rung des Passinhabers zu er-
möglichen.

Das vom Passwerber bei
der Beantragung vorgelegte
Lichtbild darf nicht älter als
sechs Monate sein und muss
die Person in einer Frontal-
aufnahme mit unverdeckten
Augen und neutralem Ge-
sichtsausdruck zeigen. Auch
eine Darstellung der Person
mit geneigtem oder gedreh-
tem Kopf ist unzulässig. 

Antragstellung. Der neue
Reisepass kann, wie schon
bisher, bei der Bezirksver-

waltungsbehörde (Bezirks-
hauptmannschaft, Magi-
strat) beantragt werden. In
Orten, in denen Bundespoli-
zeibehörden eingerichtet
sind, obliegt die pas-
sbehördliche Zuständigkeit,
mit Ausnahme der Straf-
kompetenz, dem Bürgermei-
ster (in den betreffenden
Städten wird das Passwesen
von der Gemeinde im über-
tragenen Wirkungsbereich
vollzogen). Mit Zustim-
mung der jeweiligen Ge-
meinde kann die Bezirks-
verwaltungsbehörde im
Verordnungsweg auch fest-
legen, dass Anträge auf
Ausstellung eines Reisepas-
ses beim Bürgermeister ein-
gebracht werden können.
Für die Bürgerinnen und
Bürger heißt das, dass der
Reisepass wie bisher bei der
Bezirkshauptmannschaft,
beim Magistrat oder bei der
Gemeinde beantragt werden
kann. Der Passwerber hat
persönlich zu erscheinen
und jene Dokumente mitzu-
bringen, die Auskunft über
seine Identität geben (alter
Reisepass, Lichtbildaus-
weis). Der Nachweis der
Staatsbürgerschaft erfolgt
durch Vorlage des Staats-
bürgerschaftsnachweises
oder durch Vorlage des al-
ten Reisepasses oder Perso-
nalausweises.

E-Government macht es
möglich: Künftig kann auch
ein Blick ins Standarddoku-
mentenregister (§ 17 Abs. 2
E-GovG) zur Frage der
Staatsbürgerschaft genügen,
soweit dort bereits die erfor-
derlichen Informationen
eingetragen wurden. Das
vom Passwerber mitge-
brachte Lichtbild und seine
auf dem Antragsformular zu
leistende Unterschrift wer-
den eingescannt und der
Österreichischen Staats-
druckerei für den weiteren
Personalisierungsvorgang
elektronisch übermittelt. 

Ausstellung. Europa-
rechtlichen Vorgaben ent-
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Neuer Reisepass mit Chip.

Der neue Reisepass
Der neue österreichische Reisepass mit biometrischen Merkmalen wird 

voraussichtlich noch vor dem Sommer 2006 ausgestellt werden.

Die Kosten

Gewöhnlicher
Reisepass:  69  
Expresspass:  100
Kinderreisepass:  2 6
Nachträgliche Miteintra-
gung von Kindern:  26

R E I S E P A S S



sprechend, mussten die Mit-
gliedstaaten Vorsorge dafür
treffen, dass „Blankopässe“
nur mehr an hoch gesicher-
ten Orten gelagert werden.
Damit wollte man Dieb-
stählen von Rohlingen und
Vorbereitungshandlungen
für Fälschungen vorbeugen.
Auf Grund dieser europa-
rechtlichen Sicherheitsvor-
gaben und in Hinblick auf
die für die Personalisierung
nötige technische Infra-
struktur, müssen sich die
Passbehörden eines zentra-
len Dienstleisters bedienen,
der die Passdaten sowohl in
gedruckter als auch in elek-
tronischer Form in den Pass
einbringt. Diese Aufgabe
wird der Österreichischen
Staatsdruckerei überantwor-
tet. Das bedeutet, dass der
Kunde seinen Reisepass
nicht gleich bei der Antrag-
stellung ausgehändigt be-
kommt.

Um eine möglichst ra-
sche Zustellung der Doku-
mente an die Antragsteller
zu ermöglichen, wird die
Staatsdruckerei den fertigen
Pass an eine vom Antrag-
steller gewünschte Zustell-
adresse (per RSb) zusenden.
Das soll innerhalb von fünf
Arbeitstagen nach der An-

tragstellung erfolgen. Sollte
diese Frist für den Passwer-
ber zu lange sein, besteht
die Möglichkeit zur Anfor-
derung eines so genannten
„Expresspasses“.

Der Antragsteller muss
dazu schon bei der Antrag-
stellung darauf aufmerksam
machen, dass er eine be-
schleunigte Zustellung sei-
nes Reisepasses wünscht.
Da der „Expresspass“ neben
der besonders vordringli-
chen Zustellung auch ein
Vorziehen im Produktions-
prozess notwendig macht,
schlägt sich das auf die Kos-
ten nieder.

Gültigkeit. Alte Reisepäs-
se behalten ihre uneinge-
schränkte Gültigkeit. Nie-
mand ist verpflichtet, einen
neuen Reisepass zu lösen.
Manche Staaten wie etwa
die USA verlangen für die
visafreie Einreise allerdings
einen Reisepass, der Biome-
triedaten enthält, wie ein ge-
speichertes Lichtbild. Die
neuen Reisepässe werden
mit einer Gültigkeitsdauer
von bis zu zehn Jahren aus-
gestellt.

Defekter Chip. Ist die
Funktion des Chips inner-
halb der Gültigkeitsdauer

des Reisedokuments gestört,
dann wird ein neues Doku-
ment ausgestellt, wenn die
Gründe für die Funktionsun-
fähigkeit nicht vom Passin-
haber zu vertreten sind. Die
Gültigkeitsdauer entspricht
jener des ursprünglichen
Dokuments. In Anlehnung
an das Produktsicherheits-
gesetz wird davon ausge-
gangen, dass ein Datenträ-
ger (Reisepass) dann ge-
bührenfrei zu ersetzen ist,
wenn den Inhaber kein Ver-
schulden trifft. Dies ist ins-
besondere dann der Fall,
wenn trotz normaler Be-
handlung eine Funktions-
störung auftritt.

Notpässe. In dringenden
Fällen besteht weiterhin die
Möglichkeit, einen Notpass
(„Gewöhnliche Reisepässe
für bestimmte Anlassfälle“)
mit eingeschränkter Gültig-
keitsdauer zu beantragen.
Der Notpass (so genannter §
4a-Pass) wird, wie bisher,
von der Passbehörde vor Ort
ausgestellt. Es ist geplant,
das Passbuch in Zukunft
heller zu gestalten; dadurch
soll eine Verwechslung mit
gewöhnlichen Reisepässen
ausgeschlossen werden.

Franz Eigner
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Reiseverkehr: Manche Staaten verlangen für die visafreie
Einreise einen Reisepass, der Biometriedaten enthält.

Die Regelungen über die
Miteintragung von Kindern
bleiben unberührt bzw. brin-
gen durch die Einführung
eines eigenen Reisepasses
für Minderjährige eine Ver-
besserung. Die Miteintra-
gung von Kindern (bis zur
Vollendung des zwölften
Lebensjahres) in Reisepässe
der Eltern oder einer Person,
der die Pflege und Erzie-
hung zusteht, ist wie bisher
möglich. Darüber hinaus
wird künftig auch die Aus-
stellung eines eigenen Rei-
sepasses für Minderjährige
möglich sein. Dieser Pass
verfügt über keinen Daten-
träger, ist aber zu den glei-

chen Bedingungen wie für
die Miteintragung erhältlich.
Derzeit kostet ein Pass für
Kinder so viel wie für Er-
wachsene (69 Euro). Der ei-
gene Reisepass für das Kind
kommt nun wesentlich billi-
ger (26 Euro). Ein Minder-
jähriger, der über einen ei-
genen Reisepass verfügt,
kann mit jeder beliebigen
Begleitperson reisen; der
„mit eingetragene Minder-
jährige“ nur mit der Person,
in deren Reisepass er einge-
tragen ist. 

Die Miteintragung stellt
sich im internationalen Ver-
kehr als zunehmend proble-
matisch dar. Da die Mitein-

tragung keinen überprüfba-
ren Aufschluss über die
Identität eines mitreisenden
Kindes gibt, weigern sich
manche Staaten, ein mit ein-
getragenes Kind ohne eige-
nen Pass einreisen zu lassen.
Darüber hinaus regt die
ICAO (Internationale Zivil-
luftfahrtbehörde, eine Teil-
organisation der Vereinten
Nationen) ihre Mitgliedstaa-
ten dazu an, eine Miteintra-
gung in Hinkunft nicht mehr
vorzusehen, um dem Kin-
derhandel einen wirksamen
Riegel vorzuschieben. Man-
gels tatsächlicher Möglich-
keit zur Identitätsprüfung ist
es sehr leicht möglich, mit

jedem Kind, das zumindest
in Geschlecht und hinsicht-
lich des Alters einigermaßen
der Eintragung entspricht,
zu reisen. Die Gültigkeits-
dauer eines Reisepasses für
Kinder wird bis zum vollen-
deten zweiten Lebensjahr
zwei Jahre betragen; bei
Kindern ab dem vollendeten
zweiten Lebensjahr bis zum
vollendeten zwölften Le-
bensjahr fünf Jahre. Ab dem
vollendeten zwölften Le-
bensjahr ist dem Minder-
jährigen ein gewöhnlicher
Reisepass (mit Datenträger)
mit einer Gültigkeitsdauer
von bis zu zehn Jahren aus-
zustellen.
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